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Informationsblatt zur Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
durch das Landratsamt Unterallgäu (Art. 12, 13 und 14 DSGVO) 
 
 
Verarbeitungstätigkeit: 
Erhebung von Daten im Feuerwehrwesen und für Zwecke des Katastrophenschutzes 
 
1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 

Landratsamt Unterallgäu  Telefon: 08261/995-0 
Postfach 13 62 Telefax: 08261/995-333 
87713 Mindelheim E-Mail: info@lra.unterallgaeu.de 
 

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
Datenschutzbeauftragter Telefon: 08261/995-0 
Landratsamt Unterallgäu  Telefax: 08261/995-333 
Postfach 13 62 E-Mail: datenschutz@lra.unterallgaeu.de 
87713 Mindelheim 
 

3. Zweck und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 
Ihre Daten werden zu folgendem Zweck erhoben und gespeichert: 
Ihre Daten werden zu folgenden Zwecken erhoben: 

 Abwicklung von Lehrgängen und Schulungen sowie Ehrungen 

 Personalverwaltung von überörtlichen Führungskräften, Fachberatern, Ausbildern und Schiedsrichtern 

 Pflege der Katastrophenschutz- und Alarmierungsplanungen 
Die Rechtsgrundlage, auf der Ihre Daten erhoben werden, ist: 
Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 Buchst. c und e, Abs. 3 Satz 1 Buchst. b DSGVO und Art. 9 Abs. 2 DSGVO, Art. 4 BayDSG in 
Verbindung mit Art. 2, 3 BayKSG, Art.2, 6, 13, 19, 23, 30 BayFwG 
 

4. Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden 

 Familienname, Vornamen 

 Anschrift 

 Erreichbarkeiten z.B. Telefon, E-Mail 

 Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Geschlecht 

 Arbeitgeber, 

 Beschäftigungsdauer,  

 Bankverbindung 

 ärztliche Feuerwehrtauglichkeit 

 katastrophenschutzrelevante Firmendaten 
 

5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 
Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben an: 
Zur Erfüllung unserer gesetzlichen Aufgaben übermitteln wir im Einzelfall je nach Sachlage Ihre erforderlichen Daten 
an andere im Katastrophenschutz und Feuerwehrwesen mitwirkende Stellen, z.B.: 

 Gemeinde, ggf. Regierung von Schwaben, Bayerisches Ministerium des Innern 

 Feuerwehrschulen 

 Integrierte Leitstellen, Kreiseinsatzzentrale 

 Feuerwehrführungskräfte und Arbeitgeber der Lehrgangsteilnehmer 
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6. Personenbezogene Daten, die bei anderen Stellen eingeholt werden 

Bei Gefährdungslagen können Ihre Daten auch bei andern speichernden Stellen erhoben werden, z.B. 
Einwohnermeldeämtern, anderen Leitstellen etc. 
 

7. Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland 
Es ist nicht geplant, Ihre Daten an ein Drittland zu übermitteln 
 

8. Vorgesehene Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien 
Ihre Daten werden in dem Verfahren mit folgenden Fristen gelöscht: 
Ihre Daten werden nach Erhebung beim Landratsamt Unterallgäu solange gespeichert, wie dies unter Beachtung der 
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gem. § 27 AGO mit der Geschäfts- und Dienstordnung für das LRA Unterallgäu, 
Art. 6 BayArchivG sowie dem Einheitsaktenplan für die Bayerischen Gemeinden und Landratsämter mit Verzeichnis 
für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlich ist. 
 

9. Betroffenenrechte 
Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen die Rechte aus Art. 15-18, 20, 21 zu: 
- Recht auf Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten, Recht auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung 

der Verarbeitung oder Widerspruch gegen die Verarbeitung, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen dafür 
vorliegen, 

- Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz, 
- Recht auf Datenübertragbarkeit, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen dafür vorliegen. 
 

10. Widerrufsrecht bei Einwilligung 
Wenn Sie in die Datenverarbeitung durch den Verantwortlichen (siehe 1. Name und Kontaktdaten des 
Verantwortlichen) durch eine entsprechende Erklärung eingewilligt haben, können Sie die Einwilligung jederzeit für 
die Zukunft widerrufen ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitung berührt wird. 
 

11. Pflicht zur Bereitstellung der Daten 
Sie sind nach dem Bayerischen Katastrophenschutzgesetz dem Feuerwehrgesetz und der Alarmierungs-
bekanntmachung dazu verpflichtet, Ihre benötigten Daten anzugeben 

 


